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De n0nnu1ljs kestis (Jalen(1ari0 Ecc1esiae inscri1)cndis et de translati0ne kest0rum.

I«E0 PP. XlI1.

Ad perpetuam rei mem0riam.
Nu1l0 unquam temp0re Rom-rni Pontiiices Änteces�

sores N0stri praetermiserunt Sa,nct0rum vir0rum, qui
doctrinu, virtute, rerum gesta1«um praestantia Oatho1i�
cam Ecc1esiam, dum in terris a.gerent, i11ustrarunt,
mem01«iam in animis Ohristikidelium, e01«um praesertim,
quorum est caeteros exemp10 anteire, qu0 altius possent
imprimere. Id autem hac inter a1ias ratione conse-
quuti sunt, eorumdem sci1ieet S:-I.nctorum fest-i sive in
Unive1«sali, sive in Particu1aribus Ecclesiis indu1gendo,
ac vitae et rerum gestarum hist01»iam Brevia1«iis in-
serendo, ut qui divinas preces recit-use tenentu1-, ab
iis virtutum i1lo1«um ·faeto1·umque mem0ria cum laude
qu0tanniS repeta.tu1«. Eine n0stris etiam temp0ribus
set. me. Pius Papa IX. Praecessor Nester vota exci-
piens et preces mu1t0rum Saerorum Antistitum, qui
Roma-m c0nvenerant Oecumenici Oonci1ii Vaticani causa,
pecu1iarem constituit Anno MDOOCLXXIV sacrorum
Rituum O0ngregati0nem, cui munus detu1it expendendi
utrum opp0rtunum esset in Ca1endaI·i0 IDce1esiae Officin
inse1«ere n0nnull01«um Sanct01·um, qui Apost01o1«um
opus p1·ae caeteris p1·0sequuti Ecc1esiae universae
aediticandae ac tuendae, et inte1« diversa-s gentes dila-
tandae impensius ad1ab01·arunt: Officin l1a.ee e1«ant
Sanctorum B0nifacii Episc0pi et Ma1«ty1·is, 1ustini Philo-
sophi Mart;yris, O)-I-il1i et Methodii P0ntiiicum et Con-
fess0rum, Oyri1li Bpisc0pi A1exandrini, Cyrilli Episc0pi
Hieroso1ymitani et Augustini Episcopi Oantuariensis.
Haec autem pecu1iaris O0ng1«egati0 Sacr01·um Rituum,
omnibus quae ad 1«em pe1«tinerent accurate pe1«pensis,
expedi1«e censuit Officium S. Bonifacii ritu duplici ad
universam Ecc1esiam extendi, indu1gendumque esse i1lis,
qui S. lustini Oft-icium peterent eodem ritu: de a1iis

rem diikerre p1acuit. Quem sententiam idem Praecessor
Nester ratam habuit et contirmavit. Haec tum quidem
acta sunt. Anno autem MDGOCI-XXX visum est Nobis,
san(-tis F�ratribus Oyri1l0 et Methodio Slavoniae gentis
Ap0sto1is eiusdem cu1tus honorem tribuere, S. Bonifaci0,
ut diximus, a Praecess0re N0str0 delatum. Porr0 cum
Sacrorum Antistites ac Fide1es r0gare perg:erent, ut
pari h0n01-e condecorarcntur tum S. Iustinus, tum a1ii
inc1yti Oae1ites, de quibus pro1ata res fuerat, tum etiam
S. I0saphat IJpisco·pus Pol0censis Ma.rtyr, «praec1arum
Polen:-re ac Ruthenae g-entis lumen: cumque habende-
esse tandem rat-io videretur p0stu1ationum, quae a.
Roma-no Cler0 Ap0stolicae Sedi p0rrigebantur pro in-
scribendis in Oalcndari0 Urbis festis quorumda.m San-
ct0rum, qui Urbem ipsam suis il1ustra1«unt exemplis et
iinem lab01·um su0rum ibi assequuti eam p1·op1·iis n0bi-
1itarunt exuv"iis; idcirc0 N0s particu1arem Sacrorum
Rituum Oong«regationem a Praecess0re N0str0 it-tm pri-
dem deputatam ite1«um constituere duximus, eique man-
davimus ut 0pportune expenderet, qua rati0ne in
Oa1endari0 sive IJnive1«sa1i sive O1e1«i Roma.ni Officin
p1·aedicta et alia in posterum, Si 0pus esset, inseri
p0ssent. Itaque appr0ba.ntes, et conkirmantes, quae a.
Venerabilibus Is�ratribus N0st1-is Sanctae Romanae Ecc1e-
siae Cardina1ibus aliisque dictam 00ngregationem com�
p0nentibus dec1«eta, et per Venerabilem Fratrem No-
st1«um Dominicum Sancta,e Rom-rnae IDcc1esiae Cardi-
na1em Bart0linium sacr0rum Rituum O0ngregati0ni
Praefectum 1·elata Nobis fuerunt, Auctoritate Nostra-
Apost0lica« vo1umus et praecipimus, ut in Oalenda1·io
Univers-a1i Ecclesiae sub ritu duplici min0ri
insc1·ibantur Officin: die IX. Februarii S. C)-1«i1li Alexan-



.110

drini Episoopi 0onfessoris; die XVIII. Martii S. (Jy1«i11i
Hier-oso1y1nitani Episeopi Confessoris; die XIV. Aprilis
S. Iustini P11ilosophi Ma1«tyris; die XXVIlI. Maii S.
Augustini Episeopi Cantuariensis Confesso1«is; die XIV.
Novemb1«js S. Iosap11at I-1piseopi Polooensis Martyris;
deinde ut in Ca1enda1·io Gleri Romani sub 1«itu item
dup1iei minori inse1«ibantur 0fiieia: die XVI. Ap1«i1is
S. Benedieti Iosephi Lab1«e Gonfessoris; die XXIII. Maii
S. Ioannis Baptistae De Rossi Confesso1«is: die XIX.
Augusti B. Urbani II. Papae et Oonfessoris; die XI.
0etobris B. Ioannis I.«eonardi Confessoris; die XVIl.
Deeembris S. I.«eonardi a Portu Mauritio Confessoris:
affigantur autem in eodem Calenda1«io 0leri Romani
festa. S. Oyril1i Alexand1·ini diei XX. Pebruarii, S.
0yri1li Hierosolymitani diei XX. Martii, S. Augustini
Oantua1«iensis diei VII. 1unii et S. 1osaphat Po1ooensis
diei XIV. Deeembris. Qu0 ve1-o in utr0que Calen-
da1«i0 tum Unive1«sa1i tum 0leri Ro1nani l1abeantu1·
Liedes libe1·ae ad nova Officin. int1·odueenda, eadem
Aueto1«itate Nostra vo1umus ae praeoipimus, ut Rub1«iea
Gcene1·a1is Brevia1-ji Romani tit. X de T1«anslati0ne
Pestorum hae 1«atione mutetur; videlieet: ,,F�esta
duplieia mino1·a (exeeptis i1lis Sanotorum Eoe1esiae
Dooto1·um) et Festa semidup1ieia, si ooeursu Dominieae
vol Maioris Pesti sen 0ftieii quomodooumque impedian-
tue, non t1·ansferuntur, sed ipso die quo eadunt, de
eis iit in utrisque Vespe1·is et Laudibus eommemo1·atio,
cum nona 1eetione historiea, sive una ex duabus aut
tribus, si tamen haee eo die iieri possint; seeus huius-
n1odi feste. dup1ieia et semiduplieia eo anno penitus
omittuntu1«, ut de simp1iei oautum est in 1·ub1«je. tit.
IX num. X, tit. X num. VIII« : postremo ut p1«aesen-
tes litterae Aposto1ieae in novis editionibus Brevia1·ii
ad oa1eem Rubrieae inte1·im apponantu1·, donee aeeu1«ata
Rubrioae ipsius eo1«1·eetio per Sac1·o1«um 1iitu11m Con-
g1«egationen1 pe1·kioiatur. ·Haee praeeipimus et manda�
mus, non obstantibus Apostolieis ae in universa1ibus
provineia1ibusque et synodalibus Goneiliis editis genera-
libus ve1 speoia1ibus Constitutionibus et 0rdinationibus,
eeterisque eontrariis quibuseumque. Vo1umus autem ut
p1«aesentium Litte1«arum transumptis sen exemp1is etiam
in1pressis, manu a1ieuius Nota1«ii publioi supse1-iptis et
sig·i1lo Personae in eee1esiastiea dignitate eonstitutae
inunitis eadem pro1·sus adhibeatur fides, quae ad11ii)ere-
tue ipsis p1«aesentibus Si fo1«ent exhibitae vol ostensae.

Datum Romae apud Sanetum Pet-rum sub Annu1o
Piseatoris die XXVIII. Iulii MDCCCLXXXII. Pontiti-
eatus Nostri Anno quinto. Tl1. card. Mertel.

Theorie der Seelsorge.
Dargestellt von Professor Dr. Probst.

III. «3irtileel.
-I3uI"taiul der V-.1kklioIn111et1iseit und ·«i5agiokogie.

§ 40. Wesen der Vollkommenheit,
Die Aseese bereitet den Gerechien auf die Vollkommenheit

vor, wie die Buße den Sünder auf die Rechtsertigung. Sie
ist darum die Buße des Gerechten. Wurde aber in der Buße
der alte Mensch begraben und der neue durch göttliche Thätig-
keit geboren, so ist unter der Zucht der Ascese der neue Mensch-
zum Vollalter Christi herangerelft und in der Vollkommen-
heit feiern die ascetisch geschulten Kräfte ihre
Auferstehung.

Im Allgemeinen besteht die Vollkommenheit in der blei-
benden und vollen Vereinigung mit GottI). Die-
Liebe beherrscht und durchdringt den Gerechten so, daß nicht
mehr er lebt, sondern Christus in ihm. Außer der Begnadigung
ist es die lange dauernde Uebung des Guten, welche die
Abkehr von Gott, wenn auch nicht unmöglich macht, so doch�
sehr erschwert. Ferner vollbringt der Vollkommene die Tugend
auf eine das Gewöhnliche überragende Weise, aus übernatür-
licher Absicht und mit einer Leichtigkeit und Freudigkeit, die
sich durch die größten Hindernisse nicht abschrecken läßt.
Diese drei Eigenschaften fordert Benedikt XIV. von den
heroischen Tugenden, deren Uebung darum zur Voll-
kommenheit gehört. »

Die Gnade, durch welche Gott die Vollkommenheit bewirkt.
so daß dem Menschen nur die Mitwirkung zukommt, manifestirt
sich in der Verleihung der sieben Gaben des hl. Geistes,
welche die sieben Grundtugenden vollenden. Der Tugend der
Klugheit entspricht die Gabe des Rathes, der Gerechtigkeit die
der Frömmigkeit, dem Starkmuthe die der Stärke, der Mäßigung
die der Furcht, dem Glauben die der Wissenschaft, der Hoff-
nung die des Verstandes und der Liebe die der Weis-heit2).
Benedikt XIV. bemerkt darum, die heroischen Tugenden werden
durch diese Gnaden formirt, denn sie machen die Seele ge-
schickt und beweglich, um den Fiihrungen des hl. Geistes freu-
dig und pünktlich zu folgen. Wenn ferner Augustinus sagt:
venenum e11aritatis est eupiditas, perfeotio nu11a eupi-
ditas3), so ist das nicht so zu verstehen, als ob die heroischen
.-�H.-T?-�-�

I) sanetimonia autem est, addiotum esse Deo saneto integ1«e
et indesinenter omni tempo1«e, ils, quae ipsi aeeepta sunt, cu1«an-
dis, diligente1«que agendis. Basil. regu1. brevius t1·actatae. Intrg·. 53.
F. 1l18.

2) Bonavent. brevil0q. e. 5. p. 5.
Z) Aug. in lib. 83 Q(22. 36. n. l. P. 323.
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Tugenden ohne alle Mitwirkung der Affekte uiid nach völliger
Abtödtung derselben vollbracht werden müssen, doch dürfen sie
nach Benedikt X1V. nicht allzuheftig sein.

§ 41. Göttliche und menschliche Thätigkeit in den
mystischen Zuständen.

Wie die Rechtfertigung in ihrer ganzen Entwicklung auf
der Gnade beruht, so auch die Mystik, welche Görres als ein
Schauen und Erkennen uiiter Vermittlung eines höheren
Lichtes, als ein Wirken und Thun unter Vermittlung einer
höheren Freiheit definirt1).

Die Gnaden, welche diese Zustände und Erscheinungen
ermöglichen, sind doppelter Art, solche, welche die Basis für die
in die äußere Erscheinung tretenden Vorgänge bilden und
solche, welche die inneren Zustände des Mysten bedingen.
Das Verhältniß zur Außenwelt gestaltet sich wieder anders, je
nachdem der Betreffende thätig oder passiv (durch die bloße
äußere Erscheinung) auf sie einwirkt. In letzter Beziehung
ist es der Glanz der triumphirenden Kirche, in dem die Be-
gnadigten leuchten. Nach der ersten Seite hin erleichtert und
ermöglichet Gott durch die s. g. Charismen ihre Thätigkeit.
Beide Gnaden zusammen bilden die gratiae g1«atis (1a«tae
I. Cor. 12. 8�10, deren Zweck der Aufbau und die Verheir-
lichung der Kirche ist. Das Licht der Glorie bedingt hin-
gegen das innere mystische Leben und besteht, nach Thomas,
in jener Disposition, durch welche der geschafseneJntellekt zum
intellektualen Schauen des göttlichen Wesens erhoben wird 2).
Per mo(1um formats- immeinentis ist es in den Seligen,
per m0(1um 0ujusdam passjonis t1·anseuntis wird es den
Mystischen zu Theil3). Weil aber dieses von der heiligmachen-
den Gnade nicht wesentlich verschiedene Licht als etwas Ge-
schafsenes in dem geschaffenen Jntellekt ruht, kann der Mensch
durch dasselbe Gott nicht auf unendliche Weise erkennen,
wie Gott sich selbst erkennt, wohl aber vermag er sich dadurch
unmittelbar zu Gott zu erheben, um ihn in endlicher Weise
zu schauen 4).

2. Von der Welt sich völlig lossagend, lebt der Gerechte
nicht mehr in Mitte seiner sämmtlichen Lebenselemente (Natur,
Geist,. Gott), sondern in Gott so, daß die übrigen zu wirken
aufhören. Das ist die Existenz in Gott, die Exstas e. In
ihr tritt jedoch nicht nur ein völliges Erstorbensein für die
Welt ein, sondern in dem Lichte der Glorie schaut der Myste
1---W

I) Görres, Mystik I. S. I. Z) Thom« 3. c. ge11t. c. 53.
. Z) Thom. 2. 2. q. 175. a. 3 ad 2.

«-I) Thom. 1. q. 12. a. 7. Unde opo1«tet quod aliqua dispositio
supeknaturalis ei super addatur ad hoc quoc1 elevetu1« in tantam
sublimitatem. l. c. a. 5.

das Himmlische. Wenn dieses Licht sich dem innern Sinne«
mittheilt, sieht das innere Auge Visionen, das Ohr hört Ein-
sprechungen, selbst der Geschmack und Geruch wenden sich dem
Geistigen und Heiligen zu. Die Einbildungskraft nimmt
ihrem Wesen nach die empfangenen Eindrücke als Bilder auf
und vergeistiget damit ebenso das Sinnliche, wie sie das
Geistige versinnlichet. Durch die Ascese und Exstase dem Sinn-
lichen abgestorben und entrückt, empfängt der Myste die Bil-
der aber nicht mehr von der Sinnenwelt, sondern von Oben,
als Symbole höherer Wahrheiten, wie die Propheten und der
Apocalyptiker. Erkennt er zudem im Lichte der Glorie ihre
Bedeutung, so wird er zum Propheten. Das mystische Licht
kann sich endlich dem Jntellekte mittheilen, dann gießen sich
ihm die Mysterien in intellektuellen Formen ein. So erhielt
Salomo, Paulus te. Weisheit, die nicht durch discursives
Denken, sondern durch Intuition erlangt wird. Was näm-
lich das discursive Denken durch Theilen des Verbundenen und
Zusammengreifen des Getrennten anstrebt, das erhält die Jn-
tuition in einem einsachen Blicke des Schauens. Sie kann
sich bis zum Schauen im Dunkel oder in der Finsterniß
steigern, ein Ausdruck, der von der Wirkung des Sonnenlichtes
auf das menschliche Auge hergenommen, die Unfaßbarkeit Gottes
und die Beschränktheit der Creatur bezeichnet.

Auf dem Willensgebiete werden die Affekte nicht
nur Organe des Willens, sondern Gott suchend und zu ihm
sich wendend, wie die Pflanze nach dem Sonnenlichte, kommt
er den Begnadigten theils durch Tröstungen und Freude ent-
gegen, theils hält er sie durch Dürre und Verlassenheit in dem
Gefühle der Furcht und Demuth. Die Asfekte selbst aber wer-
den dadurch disciplinirt, bis ihre wechselnden Schwingungen
in Gott zur Ruhe gelangen. Wie ferner Gott der Vernunft
himmlische Wahrheiten mittheilt, so gießt er dem Willen ein
höheres Wollen ein. »Diese Willensbestimmungen sind nicht
blos Gebote der höheren Macht, sie sind praktische Uebun-
gen, indem Gott selber in der Seele sein Gesetz vollzieht,
und diese wie aus guter Anlage willig handelt«I), so daß sein
Wille ihr Eigenwille wird. Das ist- nach Bernhard der Bund
einer wahrhaft heiligen Ehe. Bund ist zu wenig, es ist ein
Umarmeii, da dasselbe Wollen, dasselbe Nichtwollen aus Zweien
Einen Geist macht2).

Die Seele wird jedoch nicht in Gott transsubstantiirt, son-
dern nur transformirt und selbst die Transforniation hat ihre-
Grenzen, so lange in diesem Leben die leibliche Erscheinung
trennend zivischen Gott und die Seele tritt. Wenn daher
der höchste Zustand mit dem Eintritt in das Dunkel beginnt

1) Görres, Vorrede zu Heinrich Suso�s Schriften. S. 57.
2) Be1·k1arc1. in ca11tio. se1·m. 83. n. 3. P. 367. (Mabi1l.)
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und in ihm eine Zeit lang verläuft, so kehren doch die Be-
gnadigten wieder in die geivöhnlichen Lebensverhältnisse zurück.
Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß sie vom neunten Felsen,
wie Suso sagt, herunterstürzen können.

§42. Regeln für den Seelsorger.
Die angegebenen tnystischen Vorgänge sind als Gnaden-

gaben zu betrachten, die nur Wenigen zu Theil werden, ohne
daß die, welche sie nicht besitzen, darum zurückstehen. Sie
sind weder Pslicht, noch Rath, sondern Phänomene des reli-
giösen Lebens, welche der Mensch selbst nicht hervorruseii kann.
Die Mitwirkung besteht in Abtödtung und Gehorsam gegen
den Seelsorger, der aber blos auf die der göttlichen Führung
entgegenstehenden Hindernisse, wie auf Jrrthümer und Täuschun-
gen, aufmerksam machen kann.

Zur Beurtheilung solcher Zustände untersuche er
das frühere Leben der Betreffenden. Kamen, besonders in der
Jugend, Verirrungen in geschlechtlicher Beziehung vor, wurde
die Pubertätseniwickelung gestört, sröhnten sie einem herum-
ziehenden, miissigen Leben, haben sie dazu noch Neigung, sin-
det sich in ihnen ein Zug weichlicher Sentimentalität, so spricht
das für einen rein natürlichen Zustand, an den sich dämonische
Jnficirungen anknüpfen können, mit dem sich aber übernatür-
liche Zustände nicht vertragen.

Um insbesondere wahre Erscheinungen von falschen
zu unterscheiden, gibt Liguori folgende Merkmale an. Wenn
sie plötzlich kommen, ohne daß die Seele daran denkt (dasselbe
sagt Jgnazius Loyola von den Tröstungen); wenn sie damit
anfangen Verwirrung und Schrecken zu verursachen und mit
Zurücklassung von Frieden endigen; wenn sie selten sind und
kurze Zeit währen. Die lange Dauer kennzeichnet die Erscheinung
als ein Produkt der Einbildungskraft. Die ächte Vision fährt
meistens wie ein Blitz vorbei, verursacht aber einen starken
Eindruck, der tiefen Frieden, lebhafte Erkeiintniß der Armselig-
keit und ein großes Verlangen nach Vervollkommnung bewirkt.
Diabolische Erscheinungen rufen hingegen Trockenheit, Unruhe,
Regungen von Selbstschätzung und einen fühlbaren Geschmack
für solche Dinge hervor. Jm Allgemeinen halte sich der Seel-
sorger, bezüglich der Visionen, an das Wort der heil. Theresia:
Obwohl einige wahr sind, sind doch mehrere trügerisch und
je mehr sie verlangt werden, desto mehr entfernt man sich von
Glauben und Demuth, dem von Gott vorgezeichneten sicheren
WegeI).

Ferner unterscheidet sich der Geist Gottes von dämonischen
Einflüssen nach Jgnazius Loh. dadurch, daß es dem als Engel
---�---�-1--

!) Ligu0r. p1«axis confess. n. 140 U. 144.

des Lichtes erscheinenden bösen Geiste eigen ist, sich den from-
men Wünschen gottessürchtiger Seelen beizugesellen. Allmählig
aber leitet er sie auf seine Wege. Deshalb müssen wir auf
den Verlauf unserer Gedanken achten. Man untersuche auch
den Verlauf der guten Gedanken, die er eingeflößt, und wie
er aus falsche Bahnen führte, um sich künftig hüten zu können.
Der gute Engel berührt die Seelen derer, welche vom Guten
zum Besseren schreiten, leise und süß, der böse hingegen poltert
und bestürmt sie. Diejenigen aber, welche von dem Guten
zum Bösen abwärts gehen, werden in der umgekehrten Weise
influenzirt. Wenn nämlich der einwirkende Geist Widerstand
findet, kann er nicht ohne eine gewisse Gewalt verfahren.
Findet jedoch zwischen ihm und der Seele eine Verwandtschast
statt, dann tritt er unbehelliget, wie in sein eigenes Haus, ein.

2. Der Seelsorger halte solche Begnadigte im Gefühle tiefer
Demuth und sage ihnen nichts von ihren Gnaden, außer wenn
er annehmen kann, es gereiche ihnen zum Nutzen. Er spreche
überhaupt nicht viel hierüber und drücke kein Staunen aus.
Vor Allem halte er aber die Sache geheim. Das
Wunderbare übt eine eigene Anziehungskraft, die Fama ver-
größert, eine solche Person wird Gegenstand der höchsten Be-
wunderung oder Anfeindung und von einer geistlichen Führung
ist keine Rede mehr. VielIeicht waren die Zustände natürliche,
die sich allmählig verloren. Weil die betreffende Person durch
sie aber zu hohem Ansehen gelangte, simulirt sie dieselben und
wird zur Betrügerin. Der Geistliche halte daher den Vorgang
geheim, läßt sich das aber nicht durchführen, so berichte er an
den Bischos und suspeiidire sein Urtheil, bis dieser den Sach-
verhält geprüft hat.

Sodann ist dem Geistlichen Mißtrauen anzurathen und
er verberge diese Stimmung vor der Person durchaus nicht.
Wenn sie das beleidiget, so set er um so mehr auf der Hut,
denn die vom göttlichen Geiste Geführten halten sich solcher
Zustände nicht für würdig und fürchten die Arglist des Teufels.
Die vom bösen Geiste Versuchten freuen sich hingegen derselben,
ohne an ihrer Aechtheit zu zweiseln�). Ebenso verlange er
pünktlichen Gehorsam. Folgen die Betreffenden ihrem Eigen-
willen, suchen sie aus ihren Zuständen Nutzen und Ansehen
zu schöpfen, so weiß er woran er ist. Die übernatürlichen
Zustände beginnen mit der inneren Heiligung und schreiten
von ihr zu äußeren Erscheinungen. Die diabolische Versuchung
treibt hingegen, mit Vernachlässigung des Innern, zu aussallen-
den Aeußerlichkeiten an«3).

l) Bonn de disc:ret. Spirits. o. 6. n. 5. p. 240.
2) Bonn I. c. n. 12. P. 242.

-1-T--T-�



113

Der zweite Psalm aus der praeparati0 tu! 1lIiss-im.
Von I«ic. Storch, Rector des F.-B. Klerikal-Seminars und

Consisioi«ial - Rath.
I. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti oapti-

vitatem .Ja00i). Gesegnet hast Du, Herr, Dein Land,
abgewendet die Gefangenschaft Jakobs.

Mit Recht behaupten die Ausleger, daß ps. 84 nach der
Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft verfaßt sei, also
in derselben Zeit, in welcher das tief ergreifende Lied, ps. 136,
gesungen worden ist: »An den Flüssen Babylons saßen wir
und weinten, da wir an Sion dachten; unsere Harfen hingen
an den Weiden. Die uns gefangen fortgefiihrt hatten, ver-
langten, daß wir singen sollten: ,,Singet uns ein Loblied
von den Liedern Sions!« Wie aber könnten wir singen des
Herrn Gesang im fremden Lande?« « �� Die weisen Absichten,
welche der gerechte und barmherzige Gott durch die Verhängung
der babylonischen Gefangenschaft bei den Juden erreichen wollte,
waren erreicht. Die gewaltsame Wegführung aus dem Lande
der Verheißung nach dem heidnischen Babylon sollte zunächst
eine Strafe für die treulosen Juden sein: sie hatten das
heilige Land durch Götzendienst entweiht und die Sabbathe
des Herrn nicht gehalten; nun sollte das Land gezwungen sein
zu ruhen und es mußte Sabbath feiern durch 70 Jahre: sie
hatten den Tempel entheiligt; nun war er beraubt, zerstört,
verbrannt; sie hatten den Bund mit Gott gebrochen; nun
hat Gott selbst ihn aufgelöst und hat sein Volk der Willkür
der Heiden iiberlassen. -�� Der Aufenthalt im Lande der Heiden
sollte ferner ein Mittel zur Erweckung der Bußgesinnung
sein und er war es: jetzt erkannten sie ihre Sünden, jetzt
weinten und fasteten sie vor dem Herrn. Mit heißer Sehn-
sucht warteten sie auf die Erlaubniß, heimzukehren in ihr
Land der Verheißung. Oede und verwüstet war dieses Land:
die Strafe Gottes lastete auf ihm. Sie kehrten heim und der
Segen Gottes ruhete wieder auf seinem Lande. »Du
hast, o Herr, Dein Land gesegnet«
- Mit welch� freudigem Dankgefiihl kann der Priester, welcher

auf die heilige Messe sich vorbereitet, das erste Wort dieses
Psalnies: benedixisti beten! Du hast gesegnet! Du hast
Segen mir verliehen und durch mich Allen, denen ich als
Dein Priester Segen spende. Der erhabensie Segen wird mir
und den Gläubigen verliehen, wenn ich das heilige Meßopfer
würdig celebrtre.

Abgewendet hast Du die Gefangenschaft Jakobs.
Das babylonische Exil hat ein Ende: die Juden konnten heim-
kehren in ihr Land, um dort den Tempel wieder zu erbauen.
Auch ich bin in der Verbannung, exul Elias Evas. Aus
dem Paradiese vertrieben, in das Thal der Thränen verstoßen,

seufze ich nach der Hetmkehr in das Vaterhaus, nach dem
Himmel. Den Vorgeschmack der Himmelsfreude empsinde ich,
wenn ich in der heil. Communion mit Dir, o Jesus, mein
Heiland und Erlöser, auf�s innigste verbunden bin.

2. Remisistj iniquitatem p1ebis tua.e, 0peruisti omnia
pe(-cata e0rum. Du hast erlassen die SchuldDeines
Volkes, bedeckt alle ihre Sünden.

3. Mitigasti omnem iram tuam, ave1«tisti ab im indi-
gnati0nis tuae. Besänftigt hast Du Deinen ganzen
Zorn, Dich abgewendet von dem Zorne Deines
Unmuths.

Jsrael hatte schwer gesündigt; aber weil es aufrichtige
Buße gethan hat, erbarmt sich Gott seiner und erläßt ihm
alle seine Sünden, indem Er seinen ganzen Zorn besänftigt.

Auch ich habe -schwer gesündigt. Kann ich mit fester Zu-
versicht der Hoffnung mich hingeben, daß Gott mir alle Sün-
den vergeben, daß Er seinen ganzen Zorn, den ich durch
meine Schuld heraufbefchworen hatte, besänftigt hat? Wenn
nicht, dann dürfte» ich nicht wagen, an den Altar zu treten.
Wenn mein Gewissen mir Vorwürfe macht, wenn ich im
Stande der Ungnade bin, dann muß ich, bevor ich celebrire,
das heil. Bußsaerament empfangen und nur einen Ent-
schuldigungsgrund giebt es: die Abwesenheit eines Confessarius
oder die Unmöglichkeit, einen Ausspender des Bußfacraments
aufzufinden. Die Verordnung der Kirche über diese wichtige
Heilswahrheit ist mir bekannt: ,,Niemand, der sich einer Tod-
sünde bewußt ist, möge er sich übrigens auch no.ch so zerknirscht
vorkommen, nähere sich ohne vorhergegangene sacramentale
Beichte der heiligen Eucharistie. Dasselbe haben auch zu jeder
Zeit alle Priester zu beobachten, denen von Amtswegen zu
celebriren obliegt, vorausgesetzt, daß es ihnen nur an keinem
Beichtvater mangelt.« (Trid. sess. 13. de euch. cap. 7.)

4. Converte nos, Deus sa1utaris n0ste1« et a.verte
jram tu-am a nobis. ,,Wende uns, Herr unser Heil
(zu Dir) und wende Deinen Zorn von uns ab.«

Jst nicht ein Widerspruch, wenn der Psalmist jetzt um
Abwendung des göttlichen Zornes bittet, nachdem er in
v. 2 und 3 die Barmherzigkeit Gottes gepriesen, welcher
seinen ganzen Zorn besänftigt hat? Der scheinbare Widerspruch
wird beseitigt, wenn ich mir die Lage des Psalmisten und
somit der Juden nach der Rückkehr aus dem Exil vorstelle.
Sie waren zurückgekehrt in das Land der Verheißung und
bald legten Josua und Zorobabel den Grund zum neuen
Tempel; feierltch wurde der Grundstein gelegt; Priester und
Leviten sangen Lob- und Danklieder dem Herrn und alles
Volk rief mit lauter Stimme und lobte den Herrn, welcher
gnädig und barmherzig sich erwiesen hat. Dieser freudigen
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Stimmung giebt der Psalmist Ausdruck im Anfange seines
Liedes. Doch die Freude währte nicht lange. Die Feinde der
Juden, die Samariter bereiteten Hindernisse, so daß durch
viele Jahre der Bau des Tempels unterbrochen wurde; zuerst
erklärten sie, daß sie mitbauen wollten, da sie denselben Gott
verehrten; als sie nicht zugelassen wurden, hintertrieben sie die
Fortsetzung des Baues unter Cyrus; unter dessen Nachfolger
Ahasverus schrieben sie eine Anklage wider die Juden und
unter Artaxerxes erwirkten sie ein ausdrückliches Verbot des
Weiterbaues durch die Verleumdung, daß die Juden keine
Abgaben mehr zahlen und vom Könige abfallen würden,
sobald die Stadt und der Tempel erbaut sein würden.

Diese Feindseligkeit der Samariter veranlassen den Psal-
niisten zu der dringenden Bitte um Abwehr iind um Abwen-
dung des göttlichen Zornes; er hofft auf Erhörung, da Gott
nicht ewig zürnen werde, daher

5. Numquid in aeternum i1«asceris no1)is? a.ut ex-
tendes iram tuam a generatione in generationem?
Kannst Du wohl ewig auf uns zürnen und wirst
Du Deinen Zorn ausdehnen von Geschlecht zu
Geschlecht?

Der Psalmist hat Grund, daran zu zweifeln, darum erwartet
er mit Zuversicht Hilfe von dem Herrn gegen die Anfeindung
der Samariter.

Auch mir fehlt es nicht an Samaritern, welche feindselig
gesinnt List und Trug anwenden, um mich an dem Aufbau
des Tempels zu verhindern; dieser Tempel, den ich zur Voll-
endung erbauen will, ist nicht von Menschenhänden gemacht:
es ist meine unsterbliche Seele, das Ebenbild Gottes, die
Wohnung des heiligen Geistes: ich will sie reinigen von jeder
Makel, sie ausschmücken mit jeder priesterlichen Tugend; das
aber wollen die Feinde meiner Seele: der Satan, die Welt
und das Fleisch, verhindern: darum verlocken sie, ver-
führen sie, reizen sie und Gott läßt diese Versuchungen zu.
Soll ich verzagen? Das sei ferne! Mit dem Psalmisten
schöpfe ich Muth und Kraft aus der Ueberzeugung, daß Gott
nicht immer zürnen wird, nicht ferner ausdehnen wird seinen
Zorn. Wie Israel im Stande -war, die»Anfeindungen der
Samariter zu überwinden, so werde auch ich gestärkt durch
die Gnade Gottes den Angriffen der Feinde meines Heils
Widerstand leisten. «

6. Deus Tu oonversus vivikioabis nos et p1ebs Tun.
laetabitur in Te. O Gott, wenn Du uns zugewandt
bist, so wirst Du uns beleben und Dein Volk wird
sich erfreuen in Dir. .

Dieselbe Hoffnung, welche den Psalmisten beseelt, empfinde
ich in dem sog. Staffelgebet an den Stufen des Altars, an

welchem ich celebriren will, nachdem ich reumüthig das Confiteor
gebetet habe. O Gott, Du wirst Dich zu mir wenden, nach-
dem ich mich zu Dir in demüthiger Bußgesinnung gewendet
habe; dann lebe ich auf und erfreue mich in Dir. Wo an-
ders kann ich wahre Freude finden und empfinden, außer in
der innigsten Vereinigung mit Dir, mein Heiland und Erlöser!
,,La.etifioa ergo l1odie animam servi tui, quoniam
ad Te, Domine Jesu, animam meam 1evavi.« lmit. IV, 3.

7. 0stenc1e nobis Domine miserieor(1iam Tuam et
salut-u-e Tuum(1a nobis. Erweise uns Deine Barm-
herzigkeit und Dein Heil schenke uns!

Auch diese Worte bete ich im Staffelgebet; ich will sie
jetzt schon bei der Vorbereitung auf die heilige Messe mit
Andacht beten. Von der Erhörung dieser Bitte hängt mein
wahres Glück ab: wenn Du, o Gott, Deine Barmherzigkeit
mir erweisest, wenn Du Dein Heil mir schenkest, dann bin
ich wahrhaft glücklich.

8. Audiam, quid 1oquatur in me Dominus Deus, quo-
niam 1oquetur par(-em in p1eben1 sur-im. I-St super sanotos
suos et in eos, qui oonvertuntur nd eor. Hören will ich,
was Gott der Herr in mir spricht, da Er nur Frieden
sprechen wird zu seinem Volke und über seine Hei-
ligen und zu denen, die sich zu ihrem Herzen
wenden.

Vernehmen will ich die Stimme des Herrn. Was aber
verkündet diese Stimme? den Frieden. Und wem wird der
Friede verkündet? Dem Volke Gottes, seinen Heiligen und
allen denen, welche einkehren in ihr Herz.

Auch mir wird daher der Frieden verheißen und verliehen:
denn ich gehöre zu den drei bevorzugten Gattungen, ich
gehöre zu seinem auserwählten Volke, ich bin auserkoren zu
seinen Dienern, ich kehre ein in mein Herz in wahrer Buß-
gesinnung.

9. Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius,
ut inhabitet gloria in terra nostra-. Wahrlich in der
Nähe derer, die Jhn fürchten, ist seinHeil, so daß
Herrlichkeit wohnet in unserem Lande.

Die Furcht Gottes ist die vierte Eigenschaft, welche jene
haben müssen, denen das Heil Gottes zu Theil wird. Israel
hat die Gottessurcht in dem babylonischen Exil gelernt; daher
hofft der Psalmist, daß die Gerechtigkeit Gottes gesühnt und
Gott jetzt seine Barmherzigkeit walten lassen werde: die Schmach
und Schande von Seiten der erbitterten Feinde wird aufhören
und Herrlichkeit wird wohnen im Lande, denn der Tempel
Gottes wird vollendet werden in Jerusalem.

Die Furcht Gottes! kann mir bei der Vorbereitung
auf die heilige Messe dieses Requisit mangeln? muß mich nicht
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heilsame Furcht erfüllen, wenn ich mir meine Unwürdigkeit
zum Celebriren oorftelle? ,,si haberes ange1i(-am puri-
tatem et san(-ti .J0annis Baptistae sanetita.tem, non
esses dignus hoc saeramentuIn aeoipere nee t1«aetare.«
Imit. IV, 5. Doch ich verzage nicht; denn der barmherzige
Gott ruft mich an den Altar, daß ich das Meßopfer darbringe
zu seiner Verherrlichung und zum Heile aller Gottes-
fiirchtigen.

10. Miseric0rdia et verjtas 0bviaverunt sibi, justi-
tin et pax 0seulatae sunt. Barmherzigkeit und
Wahrheit begegnen sich, Gerechtigkeit und Friede
küssen sich.

In friedlicher Verbindung sind jetzt Barmherzigkeit und
Wahrheit; sonst standen sie in.Widerspruch zu einander: die
Barmherzigkeit will verzeihen, die Wahrheit hindert an der
Verzeihung, da sie Gott als den gerechten Richter darstellt,
welcher den Sünder bestrafen muß und da sie den Menschen
als Sünder erklärt, welcher Strafe verdient. »Wenn wir
sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst
und die Wahrheit ist nicht in uns.« I. Joh. 1, 8. Der
Gegensatz ist jetzt ausgeglichen: die Gerechtigkeit Gottes ist
ausgeföhnt und die Wahrheit stellt jetzt Gott als den Barm-
herzigen dar.

Gerechtigkeit und Frieden küssen sich � sie sind
jetzt in innigster Verbindun; sonst waren sie getrennt von
einander; wo Gott seine Gerechtigkeit walten ließ, konnte kein
Friede herrschen. Durch den Erlöser ist der Gerechtigkeit
Gottes Genugthuung geleistet und der Frieden wiederhergestellt.
Dieses vollgiltige Versöhnungsopfer bin ich im Begriffe jetzt
darzubringen am Altare. -

11. Ve1«it.-is de tei«ra 01«ta« est et justjtiei de eoe10 pro-
spexit. Die Wahrheit ist aus der Erde hervorge-
gangen und die Gerechtigkeit hat vom Himmel her-
abgeschaut.

Jene traurige Wahrheit, daß die Menschen Sünder smd,
ist aus der Erde entsprossen: die Menschen wurden irdisch
gesinnt und hatten den himmlischen Sinn verlorens; sie wären
auf immer der Seligkeit des Himmels verlustig geblieben,
denn Gott ist gerecht; und seine Gerechtigkeit hat vom Himmel
niedergeschaut und hat das slindhafte Treiben der Menschen
gesehen. Jetzt aber ist die Menschheit erlöst und die Barm-
herzigkeit schaut vom Himmel herab.

12. IDtenim Dominus c1abit benignitatem et terra
nostra dabit fructum suum. Wahrlich, der Herr wird
alles Gute spenden und unser Land wird wieder
seine Frucht geben.

Durch 70 Jahre war das gelobte Land oerödet. Nun

ist das Volk heimgekehrt und das v»erwüstete Erdreich wird wieder
fruchtbar sein.

Auch mir, der ich mich vorbereite auf das heil. Meßopfer,
giebt die Erde ihre Frucht: sie giebt mir das Brod, sie giebt
mir den Wein und diese beiden Frlichte der Erde werden durch
das Wort der Verwandlung zu himmlischen Gaben.

13. .Justitiei. ante eum ambu1a.bit et p0net in via
gressus su0s. Gerechtigkeit wird vor ihm wandeln
und auf dem Wege seine Schritte lenken.

Denkt der Psalmist in diesem Schlußverse an die Gerech-
tigkeit Gottes, welche vor ihm, dem Herrn, gehen wird?
Gewiß nicht, denn er hofft in dem ganzen Psalme so zuver-
sichtlich auf die Barmherzigkeit Gottes, daß unter der Gerech-
tigkeit nur die Rechtschaffenheit des gottesfürchtigen Menschen
zu verstehen ist; vor dem Frommen wandelt die Gerechtigkeit,
den Frommen begleitet sie und lenkt die Schritte des Frommen
auf dem Wege � zum Tempel in Jerusalem und in das
himmlische Jerusalem.

Welchen Weg will ich jetzt gehen? Den Weg zum Altare
Gottes, um das heilige Meßopfer zu feiern.

O daß doch meine Rechtschaffenheit auch meine Schritte
leiten und mich begleiten möchte an den Altar, o daß ich
das erhabendste Anbetungs-, Bitt- und Bersöhnungsopfer in
würdiger Weise darbringen könnte!

Ueber die» Art und Weise, das kirchliche Braut-
Eramen abzuhalten.

Eine Conoent-Arbeit, verfaßt voii Carl B. Hertlein, Fürstbischösl.
Cons1storial-Rath und Stadtpsarrer in Ottmachau.

(Fortsetzung.)
§ 3. Die Adhortatio, oder die Ermahnung zu einer

würdigen Brautbeicht und Braut-Communion.
,,Sanetei Synodus (t1·id.) c0njuges h01«tatur, ut, ante-

quam contrahant, vel sa.1tem tri(1uo a.nte ma.trimonii
(-0nsummati0nem sue peecata. d.j1igentes eonüteantur

« et ad sa.netissjmum Bucharistiae seieramentum pie acce-
dantI).« Es bietet sich hier Gelegenheit, den Brautleuten
eine Generalbeichte, einen Rückblick auf die verflossene Jugend-
zeit zu empfehlen.

Wie Jesus und Maria zur Hochzeit zu Cana in -Galiläa
geladen waren2), und dort Maria durch ihre Fürbitte den
Segen und die Hilfe ihres göttlichen Sohnes vermittelte, so
müssen auch Jesus und Maria als die vornehmsten Gäste zu
-W?-.�1j

I) T:-id. sess. XXIV.«de refo1«m. matt-imoniI Cap. I.
2) Joh. c. II. v. 1 Und 2.



1l6

jeder christlichen Hochzeitsfeier erbeten werden; und sie werden
erscheinen, zwar nicht in sichtbarer Person, wie in Cana, aber
Christus wird auch heut noch erscheinen mit seinem Segen,
und Maria mit ihrer Fürbitte, wenn sie in der rechten und
Gott gefälligen Weise zur Hochzeitfeier geladen werden.

Die Einladungskarte für Jesus und Maria ist die heilige
Brautbeicht und Braut-Communion. Und wenn schon die
für irdische Hochzeitsgäste bestimmte Einladungskarte sauber
und fleckenlos sein muß, will man nicht seine Verwandten
und Freunde beleidigen: wie rein und untadelhaft, so weit
es in menschlicher Kraft liegt, muß die an Jesus gerichtete
Einladung, wie würdig muß die Brautbeicht und Braut-
Communion beschaffen sein.

Das christliche Familienleben ist ohnehin in gegenwärtiger
Zeit vielfach der Religion entfremdet und entheiligt; helfen
wir Priester deshalb nach Möglichkeit, daß die eheliche Ver-
bindung nicht in ihrem Keime bereits durch eine unwürdige
Brautbeicht und Braut-Communion der Nupturienten ver-
giftet werde. Stellen sich dem Pfarrer Brautpersonen vor,
bei denen er Leichtsinn und Vernachlässigung religiöser Pflichten
zu vermuthen begründete Ursache hat, dann lasse er sich die
Mühe nicht verdrießen, den Nupturienten sofort eine Anleitung
zur Gewissens-Erforschung zu geben, um das, was in § 2
bei der Erklärung der Gebote noch nicht Erwähnung gefunden,
ergänzend nachzuholen. Die Mühe, die er für den Gewissens-
zustand der Brautpersonen in seinem Zimmer aufwendet, bleibt
ihm dann zum größten Theile im Beichtstuhle erspart. In
den meisten Fällen erscheini die Ermahnung geboten zu einer
recht genauen Gewissens-Erforschung und zu einer recht auf-·
richtigen und reumüthigen Beicht in Bezug auf das sechste
Gebot, weil zu Sünden gegen dasselbe grade der Brautstand
mannigsache Gelegenheit und große Gefahr bietet. Seelsorger
werden bereits die Erfahrung gemacht haben, daß diese Sün-
den in der Brautbeicht bisweilen verschwiegen werden, nament-
lich dann, wenn Confessarius, nicht ahnend, daß vor ihm
eine Brautbeicht abgelegt wird, unterläßt, in schonender, aber
bestimmter Weise, zu fragen, ob man sich Nichts gegen die
Keuschheit in Bezug auf die andere Brautperson im Gewissen
vorzuwerfen habe. Nachträglich kann ohne diese Frage Con-
fefsarius in die Lage kommen, in seinem eigenen Gewissen
beunruhigt zu werden.

Dieses Verschweigen wurzelt nicht immer in Unglaube,
Leichtsinn und bösem Willen, sondern sehr häufig in Vorur-
theilen und irrigen Vorstellungen, welche der Pfarrer den
Brautleuten klar kennzeichnen, und welche er enischieden be-
kämpfen möge. Brautleute niederen Standes leben häufig in
dem Jrrthume, es stehe ihnen im Brautstande schon ein

freierer, selbst sündhafter, Verkehr zu, da sie ja doch einander
ehelichen werden. Andere hegen die Besorgniß, der Beicht-
vater werde sehr erstaunt und ungehalten sich zeigen, und die
Brautleute weniger achten, nachdem sie ihm gewisse Sünden
gebeichtet haben. Demgegenüber bemühe sich der Pfarrer, den
Nupturienten sowohl jenen Jrrthum zu benehmen, als auch
ihnen ein großes Vertrauen zur Beichte einzuflößen durch den
Zuspruch, daß Confessarius aus solcher Beichte nur neuerdings
die menschliche Schwäche erkennen, daß er die Beichtenden ob
ihrer Verdemüthigung und wahren Buße nur um so höher achten
und daß er hervorheben werde, wie nöthig es gewesen wäre,
nicht so oft und so lange Zeit allein geblieben zu sein.

Manche junge Mädchen werden von einer aufrichtigen
Beicht durch die Furcht abgehalten, daß solche Beicht ihrer
Trauung eine Verzögerung verursachen könnte, oder daß man
der Braut am Altare den Kranz nicht verstatten werde, obschon
die Folgen der Sünde vor den Augen der Welt noch nicht
offenbar geworden sind. Was den ersten Punkt betrifft, hebe
man hervor, daß die aufrichtige Beicht durchaus nicht die
gefürchtete Verzögerung hervorrufe, und den zweiten Punkt
anlangend, betone man, daß der Beichtvater durch das Beicht-
siegel zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sei, und daß
die Braut, wenn sie ihren Ehrenkranz nicht vor Gottes Auge
zu Recht trägt, sich mit ihrem eigenen Gewissen und mit den
nachträglichen, in der Regel sehr scharfen, Urtheilen der Men-
schen abzusinden habe.

Es wird auch bisweilen, um den Willen zu bewegen,
angemessen erscheinen, auf die Strafen Gottes hinzuweisen,
welche statt des göttlichen Segens in einer Ehe sich häufig
offenbaren, die mit der schweren Beleidigung des Allwissenden
und Allheiligen durch univürdigen Empfang der heiligen
Sakramente begonnen ward.

Diese Strafen zeigen sich in einer bald eintretenden, uner-
klärlichen, gegenseitigen Erkaltung, in einer von Woche zu
Woche sich steigernden Abneigung sogar bei Personen, die« im
Brautstande versicherten, ohne einander nicht leben zu können.
Diese Strafen machen sich bemerklich in dem Rückgange der
äußeren Verhältnisse und des irdischen Wohlstandes, ohngeachtet
allen aiigewendeten Fleißes und aller bethätigten Mühe, weil
der Segen des Himmels fehlt. Diese Strafen treten zu Tage
in ungesunden, geistig und körperltch verkrüpelten "Kinderii-
welche zum Kummer ihrer Eltern heranwachsen, oder in dem
frühen Tode aller, bis zu einem gewissen Zeitpunkte gesunden
Kinder, so daß manches Elternpaar zu seinein großen Leid-
wesen kein einziges Kind als die Stütze und den Trost des
Alters am Leben erhält.

Solche herbe Erfahrungen bestätigen aber die Wahrheit des
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alten Sprichwortes: ,,Gottes Mühlen mahlen zwar langsam,
aber sie mahlen fein und sicher.« Jndessen ,,nu11a regula-
sjne exceptione,« und deshalb mahne man die Brautleut«e,
nicht etwa aus solchen Erscheinungen, welche in einzelnen
Ehen zu Tage treten, einen Rückschluß auf den Brautstand
und die Brautbeichte der betreffenden Eheleute zu machen,
weil man durch derartige Schlüsse leicht die Gerechtigkeit und
die christliche Nächstenliebe schwer verletzen könnte.

Es darf wohl nicht besonders hervorgehoben werden, daß
man diesen in Vorstehendem erörterten Stoff entweder gänzlich
ireglasse, oder doch nur cum grau» salis bespreche, Personen
höherer Stände gegenüber, oder gegenüber notorisch frommen
und gewissenhaften Katholiken. Man wird ihn nur mit vollem
Ernste vor Leuten verhandeln, die weniger zart besaitete Seelen
besitzen, und eine etwas derbere Geisteskost nicht blos ver-
tragen, sondern auch zur Aufrüttelung des Gewissens nöthig
haben. (Fortsetzung folgt.)

Gesetze, Verordnungen, Erlasse re.
[Die gemischten Ehen betr.] hat der hochw. Herr

Fürstbischof Robert verordnet: In Anbetracht der Schwierig-
keiten und Mißstände, welche die Verschiedenheit des in dem
Delegatur-Bezirke und in dem übrigen Theile Unserer gesamm-
ten Diöcese geltenden Rechtes bezüglich der Gültigkeit der nicht
in der Former Tri(1entina geschlossenen Mischehen zur Folge
gehabt hat, erklären Wir hiermit, daß die von-Papst Pius IX
hochseligen Andenkens unter dem 21. September 1877 für
die Theile der Diöcese, in welchen in jüngster Zeit das Dekret
des Concils von Trient-,,Tametsj« publicirt woden ist, be-
willigte Extension der Deklaration Papst Clemens XI1l d. d.
21. Februar 1765 vom 1. September d. J. an auch für
den Delegatur-Bezirk in Kraft trete.

Indem Wir dies dem Ehrwürdigen Clerus des Delegatur-
Bezirkes mittheilen, machen Wir darauf aufmerksam, daß nun-
mehr das an den Kirchen der Delegatur bisher angeschlagene
Proklama wesentliche Aenderungen erfahren müssen wird. Wir
sehen der Einreichung des veränderten Publicandums, falls
ein solches für zweckmäßig erachtet wird, entgegen.

In Betreff der seit Ostern 1878 nicht in der Forma.
Tridentina geschlossenen Mischehen wird Vorsorge getroffen
werden.

Das Fürstbischöfliche General-Vicariat-Amt veröffentlicht
in Nr. 219 folgende Verordnungen:

[Das s. g. ,,Berliner Kirchenfest für erwachsene
Taubstumme« betr.] Im hohen Auftrage Sr. Fürstlichen
Gnaden vom 17. Juli er. theilen wir ein Schreiben des Herrn

Oberpräsidenten dem ehrwürdiger: Seelsorgs-Clerus zur Be-
achtung mit:

Breslau, den 16. Juni 1882.
Seit geraumer Zeit haben in Berlin alljährlich größere

Versammlungen erwachsener Taubstummen zum Zweck ihrer
kirchlichen Versorgung durch Theilnahme am Gottesdienst statt-
gefunden. Dieses sogenannte ,,Berltner Kirchenfest für er-
wachsene Taubstumme« wurde staatlicherseits unterstützt und
den Theilnehmern freie Beförderung auf den betreffenden
Eisenbahnstrecken bewilligt. Verschiedene bei diesen Versamm-
lungen jüngst zu Tage getretenen Uebelstände haben Sr. Ma-
jestät dem Kaiser und Könige Veranlassung gegeben, die bis-
her für Theilnehmer des Berliner Kirchenfestes für Taubstumme
gewährte Vergünstigung freier Eisenbahnfahrt aufzuheben und
an Stelle derselben den unbemittelten Theilnehmern kleinerer
Zusammenkünfte erwachsener Taubstummen an Taubstummen-
Anstalten, sowie solchen Taubstummen, welche behufs ihrer
kirchlichen Versorgung einzeln die betreffenden Anstalten zu
besuchen wünschen, auf den Staatsbahnen und den für Rech-
nung des Staates verwalteten Eisenbahnen eine Fahrpreis-
ermäßigung dadurch zu gewähren, daß bei Benutzung der
dritten Wagenklasse der Militairsahrpreis erhoben wird.

Zur Ausführung dieses Erlafses ist Folgendes bestimmt:
»Die Billets zu Militair-Fahrpreisen sind den betreffen-

den Taubstummen von den Billet-Expeditionen auf Grund
der von den Vorständen der Taubstummen-Anstalten zu
vertheilenden Legitimationsscheine, in welchen Namen,
Stand und Wohnort des Reisenden, Zweck und Ziel der
Reise, die zu benützende Route und die Gültigkeitsdauer
des Legitimationsscheines anzugeben sind, zu verabfolgen
und zuvor von den Expeditionen mit handschriftlichem
Vermerke zu versehen. Die Legitimationsscheine sind von
den Billet-Expeditionen zum Zeichen der stattgehabten
Verwendung abzustempeln und verbleiben in den Händen
der Eisenbahnverwaltung.«

Zum Zweck der Erlangung der Legitimationsscheine Sei-
tens der einzelnen Taubstummen soll die Vermittelung der
betreffenden Landräthe resp. Polizeibehörden der Stadtkreise
stattfinden.

Ew. Fürstbischöfliche Gnaden ersuche ich ganz ergebenst,
die Aufmerksamkeit der kirchlichen Behörden und Organe auf
diese Angelegenheit zu lenken, da ich überzeugt bin, daß durch
die Mitwirkung der Kirche die angestrebte seelsorgerische Ver-
sorgung taubstummer Katholiken wesentlich gefördert wer-
den wird.

[Die E-rtheilung der missi0 Camonica an Lehrer
und Lehrerinnen betr.] Die Herren Pfarrer, im Falle
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der Verwaisung der Pfarrei die Herren Capläne oder, wo
auch diese fehlen, die Herren Archipresbyterats-Vorsteher ermäch-
tige ich, die kirchliche Sendung zu Ertheilung des Religions-
Unterrichtes widerruflich in meinem Namen denjenigen Ele-
mentar-Lehrern und Lehrerinnen ihres Sprengels zu verleihen,
welche darum ansuchen und sich verpflichten, treu im Geiste
unserer heil. Kirche und ihrer Lehre gemäß zu unterrichten.

[Die Aushilfsseelsorge in verwaisten Gemein-
den betr.] Im Jnteresse der durch die Zeitverhältnisse leider
vielfach gestörten kirchlichen Ordnung bestimme ich hiermit,
daß kein Geistlicher eine Aushilfsseelsorge in verwaisten Ge-
meinden übernehmen darf � vereinzelte Aushilfsleistungen
ausgenommen � ohne die Genehmigung des Erzpriesters.
Desgleichen soll die Festsetzung der dafür zu bemefsenden
Remuneration künftighin unter Mitwirkung und mit Zu-
stimmung des Erzpriesters erfolgen, vorbehaltlich der Ge-
nehmigung meines hochwiirdigen General-Vieariat-Amtes.

Nachdem die kirchlichen Behörden wiederum in Funetion
sind, erwarte ich, daß sich der ehrwürdige Diöeesanelerus in
Zweifeln über streitige Fragen der Verwaltung an diese Be-
hörden wenden werde. Wie unstatthaft es ist, vor dem großen
Publikum in politischen Zeitungen Fragen der inneren Ver-
waltung oder gar Streitigkeiten zwischen Pfarrer und Kaplan
über Aeeidenzgelder u. A. zu verhandeln, sollte schon der
elerieale Anstand jeden Geistlichen lehren.

Nicht minder unangenehm berührt es, wenn sich Geistliche
den verwaisten Gemeinden in Zeitungs-Jnseraten zur Aus-
hilfe anbieten, während es doch der kirchlichen Ordnung ent-
spricht, daß sich solche Geistliche meinem hochwürdigen General-
Vieariat-Amte zur Disposition stellen.

Endlich erinnere ich daran, daß diejenigen Geistlichen,
welche stch um eine Stelle im Lehramte oder um Privat-
stellungen bemühen, mich vor jeder bindenden Verhandlung
mit den Regierungs-behörden oder den Privatpersonen um
die Genehmigung dazu zu bitten haben.

Jch gebe mich der Hoffnung hin, daß der ehrwürdige
Diöeesanelerus diese meine Anordnungen genau befolgen werde.

Fürst-Bischof -j- Robert.
[Die Abhaltung einer Kirchen-Collecte für die

Kirche zu Gr. Heinzendorf, Parochie Herbersdorf,
Archipresbyterat Hochkirch.] Am 5. August d. J. schlug
der Blitz in den Glockenthurm der Kirche zu Groß-Heinzen-
dorf und zündete, so daß der obere Theil des Thurmes nebst
Glocken und Thurmuhr durch das Feuer zerstört wurde. Da
die Kirchengemeinde daselbst arm und klein, �� das Kirchen-
ärar gleichfalls notorisch arm ist, so haben Se. Fürstliche
Gnaden- der hochwürdigste Herr Fürstbischof, auf Bitten der

Gemeinde derselben eine Kirchencolleete zur Beschaffung der
zerstörten Gegenstände gnädigst bewilligt. Demgemäß beauf-
tragen wir die Herrn Seelsorger, diese Collecte den Gläubigen
von der Kanzel zu verkündigen, und den Betrag der Samm-
lung durch die Herrn Erzpriester oder deren Stellvertreter
mo1«. Sol. seiner Zeit uns einzusenden.

[Den Raphael«kVerein betr.] Wir verordnen, daß
die Colleeten für den Raphael-Verein von nun an unmittel-
bar an unser Depositorium einzusenden sind.

[Die Convents-Arbeiten betr.] Nachdem von eini-
gen Archipresbyterats-Eonventen die Bitte ausgesprochen wor-
den ist, daß ihnen alljährlich von hier aus ein Thema zur
Besprechung resp. zur Bearbeitung für die Convente bestimmt
werden möchte, haben Se. Fiirstliche Gnaden unter dem
2. September er. verfügt, daß für das Jahr 1883 bei allen
Conventen als alleiniges Thema die Frage erörtert werden
soll: »Wie sind die sonn- und festtäglichen Nachmittagsandach-
ten in den verschiedenen Kirchen einzurichten, um dieselben
für das Volk fruchtbringender zu machen, als es bisher der
Fall ist.« Hierzu bemerken wir noch in hohem Auftrage, daß
eine schriftliche Bearbeitung des Themas zumal von den jün-
geren Herrn Geistlichen erwünscht erschetnt, eine solche jedoch,
wo eine Ueberbürdung mit Seelsorgsgeschäften stattsindet, nicht
unbedingt erfordert wird. Eine reifliche miindliche Erörterung
des Thema hat indeß auf den Conventen immer stattzufinden,
und sind die Resultate derselben in die Conventsberichte auf-
zunehmen.

[Die nächste Pfarr-Coneurs-Prüfung] wird den
17., 18., 19. Oktober er. abgehalten werden. Die schriftlichen
Anmeldungen zu derselben sind unter Beifügung der erforder-
lichen Requisite spätestens 10 Tage vor dem bezeichneten Termine
einzureichen.

Literatur.
Göttliches Wiss enund göttliche Macht des Johanneischen

Christus. Ein Beitrag zur Lösung der Johanneischen Frage.
Von Dr. the-«-ol. Karl Müller, Gymnasial-Religions- und
Oberlehrer in Breslau. Freiburg bei Herder 1882. Preis
2,50 Mk. «
Vor uns liegt die reife Frucht langjähriger, fleißiger Studien über

eine der schwierigsten Fragen der neUtestamentlichen Exegese: jene nach
dem geschichtlichen Werthe des Johannesevangeliums. Schwierig nicht
deshalb, weil etwa das Alterthum und die Kirche, eine besonnene
Forschung und Kritik nicht mit allen Gründen jenen Werth sicherzu-
stellen und so dem Glauben an den Gottsohn eines der wichtigsten
Zeugnisse zu erhalten vermöchte; schwierig vielmehr nur deswegen,
weil eine außerhalb der Kirche auf dem Boden des modernen Un-
glaubens gewachsene Hyperkritit mit zahlreichen blendenden Schein-
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gründen weite Kreise des gebildeten Publikums erfolgreich bearbeitet
und dem Christusglauben entfremdet hat, nnd deshalb anch der katho-
lische Exeget gezwungen wird, auf diese Argumentationen der Gegner
einzugehen. Und dies ist eben nicht leicht; denn die Vertreter des
modernen Unglaubens haben ihren Standpunkt in einer Unzahl von
Schriften zu begründen versucht und sind nur in der Negation des
alten Glaubens einig, sonst aber gehen ihre Meinungen und Aus-
führungen sehr weit auseinander. Dis. Müller zeigt sich aber der
schwierigen Aufgabe vollkommen gewachsen; er beherrfcht nicht nur die
gcwaltige Litteratur mit Leichtigkeit, sondern geht auch den Gegnern
sicheren Auges und Fußes in das Labyrinth ihrer Ausführungen nach,
deren Haltlosigkeit er mit kritischer Befonnenheit und unerbittlicher
Logik nachweist, um zu zeigen, wie wohl begründet das Ansehen des
Iohanneischen Berichtes sei. Doch hat der Verfasser nicht den ganzen
Umfang der Johannesfrage zum Gegenstand seiner Untersuchungen
gemacht; sondern er faßt nur jene Stellen des Iohannesevangeliums
ins Auge, an welchen dem Erlöser göttliches Wissen und göttliche
Macht vindicirt werden, und indem er alle Einwürfe der modernen
Christusleugner widerlegt, zeigt er, ein wie zuverläßiger Augen- und
Ohrenzeuge der heil. Johannes gewesen sei. In § 1 bespricht I)1-. Müller
die Bedeutung der Johanneischen Frage für das positive Christenthum
und orientirt alsdann unter Angabe einer reichen Litteratur seine Leser
über die Geschichte dieser Frage im Allgemeinen. In § 2 führt er
die bedeutendsten Bekämpfer der Johanneischen Autorität mit einer
Kritik ihres Standpunktes vor, um dann in § 3 die Vertl)eidiger des alten
Glaubens in unserer Frage zu mustern. In den folgenden Unter-
suchungen werden in der angegebenen Weise der Reihe nach die Zeugnisse
des vierten Evangeliums für Jesu göttliches Wissen (S. 29��48«) und
göttliche Macht (S. 48��142), insbesondere die Wunderberichte mit
größter Sorgfalt geprüft. So schwer es unserem Kritiker fällt, gegen
die oft die Grenze der Lächerlichkeit überschreitenden« Einwiirfe« der
Gegner ,,sat.ira1n non scrIbere,« so hat er doch durchweg von seiner
Ausdrucksweise alles Verletzende ferugehalten. Die Sprache ist lichtvoll
und gewählt, die Darstellung selbst in den schwierigsten Partien (z. B.
in der Untersuchung des ,,Lazarus-Wunders«) klar und wohl jedem
Gebildeten verständlich; der Druck ist eorrect, die Ausstattung des
Herderschen Verlages würdig. Eine kleine Connivenz an den gegnerischen
Sprachgebrauch ist es aber wohl, wenn Ausdrücke wie ,,Johanneischcr
Christus,« ,,synoptischer Jesus« (S. 96), die dem gläubigen Leser
etwas auffällig klingen mögen, ohne Anführungszeichen gebraucht werden,
und wenn S. 137 von ,,Mängeln in der schriftstellerischen Conception
und Ausführung« bei den Synoptikern die Rede ist. Diese kleine
Ausstellung soll jedoch unser Gesammturtheil über Dr. Müllers treffliche
Schrift keineswegs beeinträchtigen; wir wünschen derselben die besten
Erfolge und hoffen, daß ihr aus so berufener Feder noch andere über
die anderen Seiten der Johanneischen Frage folgen mögen.

Prof. Dr. König.

Notiz. ,
[Die Reihenfolge derPredigten] betr. schreibt das »Erml.

Pstbl.«: Es kommt nicht selten vor, daß an Kirchen, an denen zwei
oder mehrere Geistliche angestellt sind, in kurzer Zeit ganz dasselbe
Thema auf der Kanzel behandelt wird, indem einer von der gehaltenen
Predigt des andern nichts weiß. Aber auch in Kirchen mit nur einem
Geistlichen tritt leicht der Fall ein, daß nach dessen Abgang der neu

eintretende aus Unkenntniß der von seinem Vorgänger behandelten
Materien gleich wieder dieselben Themata behandelt, während andere
vielleicht sehr wichtige ganz unbesprochen bleiben. Daß das Uebel-
stände sind, sieht wohl jeder ein. Ihnen wäre leicht abgeholfen, wenn
bei jeder Kirche ein Buch geführt würde, in welches der Prediger
resp. der Pfarrer jedesmal das behaudelte Thema mit Angabe der
event. benützten Hülfsmittel einträgt. Einsender Dieses hat alle die
Jahre hindurch, seitdem er das Amt eines ermländischen Landpfarrers
angetreten, in der angegebenen Art Buch geführt und hat die kleine
Mühe noch nie bedauert. Solche Predigtthema-Verzeichnisse
hätten übrigens nicht blos für die Gegenwart eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung, sondern wohl auch für spätere Zeiten einen
gewissen historischen Werth, indem sie in vielen Fällen ein Spiegel-
und Charakterbild der betreffenden Zeit, resp. der in ihr lebenden
Menschen, der predigenden wie der zuhörenden, sein würden. Wie
interessant wäre es z. B. die in jener glücklich überwundenen Zeit
behandelten Pred»igtthemata zu lesen, wo man am Palmsonntage ,,über
den Baumfrevel,« am Ostermontage ,,über den Nutzen des Spazieren-
gehens« u. dgl. zu predigen liebte.

-Zur Chronik.
Gestorben in der Diöcese Breslau.

Kaplan Peter Lippitsch in Wittichenau, -s- 3. September 1882.
Pfarrer C arl Zwiener in Klein-Helmsdorf, f 22. Sept. 1882. ((J. L.)

« In der Diöeese Olmütz.
Fürsterzb. Consist. Rath und Pfarrer Herr Jgnatz Maiß in Bladen,

-s- 10. September 1882.

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau empfiehlt:
Berliner St. tBonifariug-;üalender für 1883.

Preis 75 Pf.

Il1ohl�-Z IlluItrirter Haus-Kalender für 1883.
Preis 50 Pf.

Der Illolkgfreuud-Kalender für 1883.
Preis 50 Pf.

Ginsiedler -H -üics1lzk(t1;i»er für 1883.
Leu-Kalender für 1883.

Preis 50 Pf.
lRegensburger Marien-Kalender für 1883.

Preis 50 Pf.
(löemminger Kleiner;Ldlarien-Kalender für 1883.

Preis brosch.»60 Pf., in Leinwand mit Goldschnitt .1 M. 20 Pf.,
in Leder 1 M. 80 Pf.

Kalender fur Bett und Ewigkeit sur 1883.
Preis 30 Pf.

Für die Herren, welche obige, sowie die übrigen katholischen Ka-
lender zur Verbreitung von uns partieweise beziehen, bleiben unsere
bekannten Bezugsbedinguugen bestehen.

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.
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Jn unserm Beilage erschien soeben:

Reden und Ansprachen,
alte und neue,

zur

Feier patriotischer Feste,
insbesondere für die

Celiurtstagsfeier des «,Landesherru
Von

stark «33runn,
Curatus in Niuiptsch, friiherem Herausgeber des St. Hedwigsblattes.

In Umschlag geheftet. Preis I M. 25 Pf.
Die Trier�sche Zeitung vom 16. d. M. schreibt darüber: »Ein

Buch, das den weitesten Kreisen, ganz besonders aber den Amtsbrüdern
des Herrn Curatus Brunn aufs Angelegentlichste zu empfehlen isi.«

G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.

Zudem bevorstehenhden iSt. Hcdwigsfesteemp e en w r:

predigt am Feste der heil. thedwig, gehauen in de:
Stiftskirche zu Trebnitz von Carl B. Hertlein, Fürst:
bischöfl. Consistorialrath, ehem. Dom-Festprediger und
Pfarrer in Ottmachau. Preis 25 Pfge.

Neues Hedwigenbuchlein. Andachksak-nagen zu:
heil. Hedwig, Landespatronin von Schlesien; für ihre
Verehrer und Wallfahrer nach Trebnitz, sowie für alle
fromme Christen. Fiinfte mit den Tagzeiten vermehrte
Auflage. Preis 15 Pfge.

xlehenegesihichte der heil. ;I)cdmig, Herz-)gin nnd Landes-
paironin von Schlesien. 1174��1243. Festtag den 15.
Oktober. Nach den besten ältesten und neuesten Quellen-
schriften zum ersten Male ausführlich, nebst kurzen Lebens-
umrissen der übrigen Glaubenshelden der Diöcese Breslau,
chronologisch bearbeitet von Augustin Knoblich, fürst-
bischöflichem General-Vicariatamts-Rath. Mit 2 Bildern
der Heiligen. Zweite Ausgabe. Preis I Mark.

G. P. Adcrholz� Buchhandlung in BresltIU.
D In meinem Verlage erschien soeben eine wichtige Novität für
den katholischen Klerus:

Die Fiirs0rge der Kirche
für den Unterha1t der Geistlichen.

Von Franz Droste,
Priester der Diöcese Paderborn.

132 S. gr. 8. 1.50 M.
Der durch sein Erstltn swerk: ,,Kirchliches Disciplinar- und Crimi-nal-Verfahren gegen Geiiiliche« bereits bestens bekannte Verfasser be-

handelt in obigem Werke eine brennende Frage, die in den letzten
Monaten in der Presse zu vielen Besprechungen Anlaß gegeben. Auch
für Kirchce»ni;orstände und die Gemeindevertretungen ist das Buch von

ngrößtem «; eresse. »
Paderborn. Ferdinand Schöningh.

Vorräthig in JLiresiau in G.  Fiileri�iokz� Buchhandlung.,

0

S SDS.
CI) Reue «;IiusIagen CI)

der J. is)
(;) Werke non P. U. Schleiniger, S. J. CI)
 In den letzten Monaten sind in der Unterzeichneten neu
(i) erschienen, und in Breslau
 vorräthig »in G.  Jxiclerliok«3� Buchhandlung: Das lm·chliche prcdigtamt nach dem Beispiele der H)
� Heiligen und der größten kirchlichen Redner. Dritte «
it) Anklage. gr. 8». (xx und 630 S.) M. 7.50. J)
 ,,Durch seine Werke hat sich der riihnilichst bekannte Ver- H)
G fasser als langjährigen tiicht·ige·n Meister in der stufeniveisen z
z praktischen Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit, als Führer Z
G im Gebiete der Homiletik erwiesen, und die wiederholten Auf- (t)

lagen zeugen für ihre vorzügliche Gediegenheit und Brauch-
barkeit. . . . Schleiniger ist durch Klarheit der Anordnung, «
Bestimmtheit der Darstellung, ruhigen frommen Ernst, detaillirte H)
Winke und Kunstgriffe, reichhaltigste Beispielsammlung auch ini
speciellen Theil miistergiltig.« (Linzer Theol.-prakt.Quartalschrift.) «

G) .MltsIrr des Prrdigcl«s. Eine Auswahl rednerischer i
H) Beispiele aus dem homiletischen Schatze aller Jahr- (i
H) hunderte. Zum Gebrauche beim homiletischen Unter- G
Cz) richte und zum Privatgebrauche. Zweite Auflage. »)
; gr. 8". (XVI und 1016 S.) M. 8.40. ·
it Die Bildung des jungen Jl1redigcrs nach einem leichten CI)
 und vollständigen Stufengange. Ein Leitfaden zum
 Gebrauche für Seminarien. Dritte Auflage. 80.
 (Xll und 391 S.) M. 3.
(;) Kling der uhetoriti zum Gebrauche für Gymnasien. H) Zweite Anflage. 8". (XII u. 180 S.) M. 1.80.
·: In vierten Aussage ist in Vorbereitung: T
it) Grundzüge der tBeredsamlceit mit einer Auswahl von it)
(2) Musterstellen aus der classischen Literatur der ältern
 und neuern Zeit. (;
(i) Freiburg (Baden). therder�schc i1erlagghandlnng. (Z)

Bei uns erschien so eben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen,
in Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:

Katechismus
des katholischen Ehereehts.

Von I. Weber,i Stadtpfarrer.
Zweite verbesserte Anklage.

n. 8. bwschirt Preis 2 M. So Pfg.
Von demselben Verfasser sind vor Kurzem bei uns erschienen:

Katecl)ismus des katholischen Kircl)enrecl)ts mit
steter Berücksichtigung des Staatskirchenrechts in Deutschland,
Oesterreich und der Schweiz. kl. 8. brosch. Preis 3Mk. 40 Pf.

Das staatliche Eherecl)t in Württemberg. Für
Gebildete dargestellt. il. 8. brosch. Preis 1 Mk. 20 Pf.

Das in Deutschland, der Schweiz und :Oefter-
reich geltende staatliche E-l)erecht, für»die Kandida-
ten derTheologie u. desRechts. kl. 8.brosch. Preis 1 Mk. 60 Pf.

B. Schmid�sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz) in .-singst-arg.
« D D Druck von Robert Nischkowsky in Breslau.


